














An Silvester gehört ein Feuerwerk einfach dazu, um das
neue Jahr zu begrüßen. Mit Feuer und Knallern muss
man allerdings sehr vorsichtig umgehen – es sollten
immer Erwachsene dabei sein.

• Übe das Anzünden der Knaller (schon vor dem
Silvesterabend) mit deinen Eltern.

• Halte einen Sicherheitsabstand und schütze deine
Ohren vor dem Lärm.

• Lass Blindgänger oder Reste von Knallern liegen.

• Bastele nicht an Feuerwerkskörpern herum.

• Transportiere keine Knaller in der Hosentasche.

(Zutaten für gut 1 Liter = 4 bis 5 Portionen)

500 ml Früchtetee zubereiten und ausreichend lange
ziehen lassen.

500 ml schwarzen Johannisbeersaft oder roten
Traubensaft und ein Glas Orangensaft dazugießen.

2 Nelken, 1 Zimtstange und etwas Honig oder
Ahornsirup ebenfalls dazugeben und alles erhitzen
(nicht kochen!).

Zum Schluss eine spiralförmig abgeschälte
Zitronenschale (ungespritzt) in den Punsch legen.
Sieht nicht ganz so dekorativ aus - aber zur Not
tut´s auch ein Spritzer Zitronensaft.
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Vorsicht:
Knallfrosch!

Auf jedem Kleeblatt findest
du einen Buchstaben. In der
richtigen Reihenfolge zusam-
mengesetzt ergeben sie zwei
Wörter, die dir sagen, was
Moritz dir für 2009 wünscht.
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Und zum
Jahresschluss...

Glücksbringer basteln:
www.kikisweb.de/spezial/silvester/basteln/kleeblatt.htm

Glück selber backen:
www.zzzebra.de
(Sucheingabe „Glücksschwein“ > backen)

Kleines Silvester-Feuerwerk mit Wunderkerzen:
www.zzzebra.de (Sucheingabe „Wunderkerzen“)

Linktipps
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Das ändert sich 2009

Der Einzug der Insolvenzgeld-Umlage 
von den Arbeitgebern wird von den Un-
fallversicherungsträgern auf die Einzugs-
stellen der Gesamtsozialversicherungs-
beiträge (Krankenkassen und Minijob-
Zentrale) verlagert. Dabei gelten die 
Vorschriften für den Gesamtsozialversi-
cherungsbeitrag. Für die Berechnung der 
Insolvenzgeldumlage ist das rentenversi-
cherungspflichtige Arbeitsentgelt maß-
gebend.
Die Umlage ist ab 1. Januar 2009 mo-
natlich an die jeweils zuständige Kran-
kenkasse zu zahlen und mit dem Bei-
tragsnachweis der Gesamtsozialversi-
cherungsbeiträge nachzuweisen.
Die Höhe des Beitragssatzes für diese 
Umlage wird durch Rechtsverordnung 
festgelegt und beträgt 0,1 Prozent des 
rentenversicherungspflichtigen Arbeits-
entgeltes. Bei der Umlageberechnung 
bleiben die Unternehmen der öffent-
lichen Hand und die privaten Haushalte 
– wie bisher – ausgenommen.
Die Insolvenzgeldumlage wurde bis-
her von den Unfallversicherungsträ-
gern jährlich im Nachhinein erhoben. 
Die landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften, mit Ausnahme der Garten-
bau-Berufsgenossenschaft, haben kraft 
Satzung bisher von einer besonderen 
Umlage für das Insolvenzgeld bei land-
wirtschaftlichen Arbeitgebern abgese-
hen. Durch die Umstellung auf eine mo-
natliche Beitragszahlung müssen die Un-
ternehmen ab Januar 2009 monatlich an 
die Einzugsstellen zahlen.

Änderung im
DEÜV-Meldeverfahren
Die Betriebsprüfung für die Unfallversi-
cherung (mit Ausnahme der landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung) wird auf 
die Prüfdienste der Rentenversicherung 
ab 2010 übertragen. Die Beitragsüber-
wachung der Unfallversicherung erfolgt 
künftig zusammen mit der Prüfung des 
Gesamtsozialversicherungsbeitrages in 
einem einheitlichen Verfahren. Grundla-
ge dafür sind die vom Arbeitgeber über-
mittelten Meldungen zur Sozialversiche-
rung. Damit den Prüfern der Rentenver-
sicherung dazu geeignete und gleichar-

tig strukturierte Informationsgrundlagen 
zur Verfügung stehen, wird das DEÜV-
Meldeverfahren ab Januar um einen Da-
tenbaustein „Unfallversicherung“ erwei-
tert. Diese Daten sind künftig bei allen 
Entgeltmeldungen (Unterbrechungs-, 

Jahres- oder Abmeldungen) mitzulie-
fern.

Hilfe zugesichert
Fragen zur Verfahrensänderung beant-
worten gern Ansprechpartner der LSV.

In der landwirtschaft-
lichen Al terssicherung ist 
ab Januar 2009 eine Bei-
tragsanpassung in Abhän-
gigkeit von der gesetz-
lichen Rentenversicherung 
auf monatlich 217 Euro in 
den alten Bundesländern 
und 183 Euro in den neuen 
Bundesländern vorgese-
hen. Der Beitragszuschuss 
in der Alterssicherung wird 
entsprechend angepasst.
Veranlasste Daueraufträ-
ge soll ten jetzt geändert 
werden.

Beitragszuschuss 2009 (alle Werte in EUR)
Jahreseinkommen bis Beitragszuschuss

Allein stehende Verhei ratete Alte Länder Neue Länder

8.220 16.440 130 110

8.740 17.480 122 102

9.260 18.520 113 95

9.780 19.560 104 88

10.300 20.600 95 81

10.820 21.640 87 73

11.340 22.680 78 66

11.860 23.720 69 59

12.380 24.760 61 51

12.900 25.800 52 44

13.420 26.840 43 37

13.940 27.880 35 29

14.460 28.920 26 22

14.980 29.960 17 15

15.500 31.000 9 7

Alterssicherung der Landwirte

Neu für 2009

Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz tritt in Kraft

Wichtige Änderung für Arbeitgeber
Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung – Unfallversicherungsmo-
dernisierungsgesetz (UVMG) werden Änderungen ab 1. Januar 2009 in Kraft treten, die Auswirkungen 
auf alle Arbeitgeber haben.

Nach den bisherigen Festlegungen müssen 
Arbeitgeber, die Mitglied einer landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft sind, zu-
künftig bei den DEÜV-Entgeltmeldungen 
den neuen Datenbaustein „Meldedaten Un-
fallversicherung“ (DBUV) nur mit folgenden 
Grunddaten übermitteln:

 Betriebsnummer der LBG
 (LBG HRS: 47 04 28 06) sowie 

 im Feld Gefahrtarifstelle die fiktive An-
gabe „88 88 88 88“.

Die Angaben zum Arbeitsentgelt, Arbeits-
stunden, Mitgliedsnummer und Gefahrenta-
rifstelle sind nicht erforderlich.
Für Arbeitnehmer, die bei der LKK versichert 
sind, hat der Arbeitgeber die Insolvenz-
geldumlage ab 1. Januar 2009 monatlich 
an die LKK als Einzugsstelle zu zahlen. Für 
Arbeitnehmer, die bei anderen gesetzlichen 
Krankenkassen versichert sind, zahlt der 
landwirtschaftliche Arbeitgeber die Umlage 
an die jeweils zuständige Krankenkasse.

Unbedingt beachten
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Alle Beiträge und Bemessungsgrenzen Neue Länder Alte Länder
Besondere Beiträge

KV-Beitrag für Praktikanten und Studenten
seit Wintersemester 08 / 09 monatlich 55,55 EUR

PV-Beitrag für Studenten monatlich 9,98 EUR (11,26 EUR kinderlos)

Beitragssatz Rentenversicherung 19,90 %

Beitragssatz Arbeitslosenversicherung 2,80 %

Beitragssatz Krankenversicherung für geringfügig Beschäftigte 13 % (private Haushalte 5 %)

Beitragssatz Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte 15 % (private Haushalte 5 %)

Beitragsbemessungsgrenzen

Renten- und Arbeitslosenversicherung jährlich
 monatlich

54.600 EUR
4.550 EUR

64.800 EUR
5.400 EUR

Krankenversicherung – Beitragsbemessung jährlich
 monatlich

44.100,00 EUR
3.675,00 EUR

Bezugsgröße jährlich
 monatlich

25.620 EUR
2.135 EUR

30.240 EUR
2.520 EUR

Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte, die hauptberuflich selbstständig erwerbstätig sind

ohne Einkommensnachweis monatlich mindestens 3.675,00 EUR

bei Nachweis eines niedrigeren Arbeitseinkommens
 monatlich mindestens 1.890,00 EUR

bei Anspruch auf Existenzgründungszuschuss und Härtefälle monatlich 1.260,00 EUR

Grenzwert für die Beurteilung der Renten- und Arbeitslosenversicherungs-
pflicht bei mitarbeitenden Familienangehörigen monatlich 530,00 EUR 630,00 EUR

Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte und Antragsteller auf ALG-Leistungen

 monatlich 840,00 EUR

Mindestzahlbetrag für Beitragserhebung aus Versorgungsbezügen und außerland- und
außerforst wirtschaftlichem Arbeitseinkommen

1 / 20 der monatlichen Bezugsgröße monatlich 126,00 EUR

Freigrenze in der Familienversicherung

Freigrenze 1 / 7 der monatlichen Bezugsgröße (bei Minijob monatlich 400 EUR)
 monatlich 360,00 EUR

Wer ein höheres Einkommen hat oder hauptberuflich selbstständig tätig ist, ist nicht mehr mitversichert, sondern 
muss sich selbst freiwillig versichern

Krankengeld / Mutterschaftsgeld

Das pauschalierte Krankengeld und das Mutterschaftsgeld betragen kalendertäglich 15,31 EUR

Das nicht pauschalierte Krankengeld richtet sich, wie in der allgemeinen Krankenversicherung, nach dem Regellohn.

Prüfung der Versicherungspflicht bei Kleinlandwirten

Wenn das Unternehmen die von der LAK festgesetzte Mindestgröße um nicht mehr als die Hälfte unterschreitet und 
das sonstige Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen die Hälfte der gesetzlichen jährlichen Bezugsgröße (2009 jähr-
lich 15.120,00 EUR) nicht übersteigt

Beitragszuschuss in der Krankenversicherung

 monatlich 115,00 EUR
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